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Förderbare Vorhaben
 (Vorab-)Überprüfung der Machbarkeit von Projektideen
 Arbeiten zur Vorbereitung von F&E-Vorhaben
 Unterstützung bei Prototypen-Entwicklung
 Analysen zum Innovationspotenzial des Unternehmens (Prozess, Produkt, Technologie)
 Konzepte für die Einführung von Innovationsmanagement

Vergabeprinzip & Abwicklung
Das Unternehmen stellt bei der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) einen Antrag für einen Innovati-
onsscheck (Zeitaufwand sehr gering). Die FFG überprüft die Antragsberechtigung und stellt den Innovationsscheck bis zu max. 
5.000 Euro aus. Das KMU bezahlt bei der Forschungseinrichtung mit dem Innovationsscheck und erhält dafür die gewünschten 
Ergebnisse. Die Gültigkeitsdauer für den Scheck beträgt 12 Monate.

Sonstiges
 Abrechnung nach tatsächlichen Kosten
 In den letzten 5 Jahren darf keine Vertragsbeziehung mit der jeweiligen F&E-Einrichtung bestanden haben.

Hintergrund
Mit der Aktion Innovationsscheck sollen kleine und mittlere Unternehmen (KMU)* zur Inanspruchnahme von externen
F&E-Dienstleistungen motiviert und damit die österreichische Forschungs- und Innovationsbasis verbreitert werden.

Ziele
 Stimulierung des Wissenstransfers zwischen KMU und den F&E-Einrichtungen
 Einfacher und unbürokratischer Zugang zu wissenschaftlicher Expertise für KMU
 Heranführen von KMU an regelmäßige F&E-Tätigkeit
 Verbreiterung der österreichischen F&E-Basis

* KMU nach EU-Defi nition: max. 249 MitarbeiterInnen, max. € 50 Mio. Jahresumsatz oder max. € 43 Mio. Bilanzsumme, max. 25 % im Besitz von 
Großunternehmen. Details zur Defi nition und zu De-minimis fi nden Sie unter www.catt.at

Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr; eine Haftung ist ausgeschlossen.

Scheck ist einlösbar bei

 Universitätsinstituten
 Fachhochschulen
 Außeruniversitären Forschungseinrichtungen
 Kompetenzzentren

Eckdaten im Überblick

 Vergabeprinzip: Beantragung jederzeit möglich
 Förderhöhe: 100 % bis zu max. 5.000 Euro (kein Selbstbehalt)
 Inanspruchnahme: 1 Scheck je KMU pro 12 Monate
 Wichtiger Hinweis: De-minimis relevant!*


